
Regelmäßige Rückzahlungen
Rückzahlungen auf alle Telefongespräche *25%

Funktioniert wie ein
Adapter, der für Sie
alle Gespräche über
ein voreingestelltes
Call by Call ausführt
(Preselection).

Gilt nur: wenn Sie einen Standard-Tarif für Ihren Analog-/ISDN-
Festnetzanschluss bei der Deutschen Telekom AG haben. 

25 % 
Rückzahlungen: gibt es für alle City-Gespräche, alle Ferngespräche und alle

Auslandsgespräche.
Kein Risiko 
für Sie: Ihr Anschussnetzbetreiber bleibt die Deutsche Telekom AG. Von

dieser kommt auch weiterhin die Rechnung. Sie telefonieren wie
bisher, Sie behalten Ihre Telefonnummer und wir leiten Ihre o.g.
Gespräche (Verbindungen) über Verbindungsnetzbetreiber unserer
Wahl. Bei diesen stellen wir für Sie einen gleichartigen Tarif ein.
Ihre Rückzahlungen erhalten Sie alle 3 Monate auf Ihr Konto. Die
einmalige Aufnahmegebühr von € 10,- bezahlt sich von selbst,
denn sie wird mit Ihrer ersten Erstattung automatisch verrechnet.

Sofort 
anmelden!
Lassen Sie sich 25 %

Ihrer Gesprächskosten* alle
3 Monate auf ein Konto
Ihrer Wahl überweisen.

* Rückzahlungen gelten für die
Dauer der Mitgliedschaft,
erstmals bis zum Ende des
Folgejahres, für alle Fest-
netzgespräche, die bisher
nach den Standard-Tarifen
(Analog-, ISDN) der Deut-
schen Telekom berechnet
wurden, ausgenommen Ge-
spräche in Mobilfunknetze, zu
Servicerufnummern und Call
by Call-Gespräche.

25%Rückzahlungen* auf Ihr Konto!

!

* Rückzahlungen/Erstattungen gelten für die Dauer der Mitgliedschaft, erstmals
bis zum Ende des Folgejahres, für alle Festnetzgespräche, die bisher nach den
Standard-Tarifen (Analog-, ISDN) der Deutschen Telekom berechnet wurden, aus-
genommen in Mobilfunknetze, zu Servicerufnummern und Call by Call-Gespräche.

DIRC Einkaufsgemeinschaft telefonkunden.de GmbH
Tünkenhagen 18 . D-23552 Lübeck.



Wie funktioniert die Einkaufsgemeinschaft?
Wir bündeln viele Einzelkunden mit geringerem
Umsatz. damit sind wir für die Verbindungsnetz-
betreiber interessanter und erhalten bessere
Einkaufskonditionen.

Behalte ich meine Telefongesellschaft?
Wenn Sie darunter den Anschussnetzbetreiber ver-
stehen, ja, er bleibt weiterhin die Deutsche
Telekom. Diese sendet Ihnen auch weiterhin 
eine Rechnung. In dieser sind auch die Ver-
bindungsleistungen für Orts-, Fern- und Auslands-
gespräche sowie in Mobilfunknetze berechnet, die
Sie über uns erhalten haben und für die wir gera-
de stehen. Zu denen kommt zwischen unseren
Mitgliedskunden und uns ein Vertrag zustande.
Natürlich behalten Sie auch Ihre aktuelle
Telefonnummer und telefonieren wie bisher.

Behalte ich meinen bisherigen Tarif?
Wirtschaftlich: Ja. Wir berechnen Ihre Gespräche
für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft wirtschaftlich
identisch nach dem Tarif, den Sie vor Eintritt in die
Einkaufsgemeinschaft bei der Deutschen Telekom
AG hatten.  Dann bekommen Sie alle drei Monate,
mit einer Verzögerung von einem Monat, die von
uns versprochenen Zahlungen für die erstattungs-
fähigen Gespräche.

Ist Call by Call weiter möglich?
Ja, damit kommt immer ein Einzelvertrag mit dem von
Ihnen selbst angewählten Netzbetreiber zustande.

Wofür erhalte ich die Erstattungen?
Für alle Orts-, Fern- und Auslandsgespräche ins
Festnetz.

Wofür erhalte ich keine Erstattungen?
Für Call by Call-Gespräche, Gespräche in Mobilfunk-
netze sowie zu Service-Nummer (0190, 0900 u.s.w.)
und natürlich die Grundgebühr.

Wie funktioniert das technisch?
Wir gehen mit großen Gruppen unserer
Mitgliedskunden zu jeweils einem Verbindungs-
netzbetreiber, den wir vorher in Bezug auf seine
Leistungsfähigkeit, Verbindungsqualität und Kon-
ditionen auswählen. Sie telefonieren einfach wei-
ter wie bisher. Für die Verbindungsleistungen und
Gespräche in Mobilfunknetze sind Sie unser
Kunde und wir Ihr Vertragspartner. Wir achten dar-
auf, jederzeit den Verbindungsnetzbetreiber wech-
seln zu können. Genau diese Unabhängigkeit lässt
unsere Marktbedeutung wachsen, zum Vorteil aller
unserer Mitgliedskunden. Wir kaufen so preiswer-
ter Qualitätsleistungen und sind zudem in der
Lage, die versprochenen Erstattungen auszuzah-
len. Damit das auch technisch funktioniert, geben
wir dem Verbindungsnetzbetreiber unserer Wahl
den Auftrag, Ihren Anschuss für die automatisierte
Voreinstellung (Preselection) einzurichten.

Wie ist der Ablauf?
Sie haben uns den ausgefüllten Beitrittsantrag
zurückgeschickt und uns damit schon Ihre
Vollmacht erteilt, die wir zur Einstellung Ihrer Ver-
bindungen benötigen. Wir prüfen Ihren Beitritts-
antrag und Sie bekommen unsere Beitrittszusage.
Ab jetzt veranlassen wir für Sie die automatisierte
Voreinstellung. Welchen Verbindungsnetzbetreiber
wir für Sie ausgewählt haben, sehen Sie auf Ihrer
monatlichen Telefonrechnung.

Wie funktioniert das mit der Erstattung?
Von ihrem erstattungsfähigen Gesprächsaufkommen
berechnen wir die Erstattung in Geld und zahlen
dieses, zeitversetzt um jeweils einen Monat, dann
weiter alle drei Monate auf das von Ihnen angege-
bene Konto aus.

Ab wann habe ich Anspruch auf Erstattung?
Anspruch auf Erstattung haben Sie ab der
Umstellung auf den von uns gewählten
Verbindungsnetzbetreiber vom ersten erstattungs-
fähigen Gespräch an. Die Umstellung dauert nur
wenige Tage. Sobald der neue Verbindungsnetz-
betreiber auf Ihren Anschuss eingestellt ist,
beginnt der 3-monatige erste Abrechnungszeit-
raum. Wir brauchen dann noch einen Monat um
alle Erstattungsansprüche zu prüfen und zu
berechnen. Dann erhalten Sie auch Ihre erste
Zahlung und jeweils alle drei Monate wieder.

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Nur der einmalige Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
€ 10,-- , den wir aber mit Ihrer Erstattung verrech-
nen. Bitte nicht an uns überweisen! Die Deutsche
Telekom berechnet mit der nächsten Telefonrech-
nung für die Umstellung einmalig die Gebühr von 
€ 5,11. Bitte bezahlen Sie diesen Betrag.

Muss ich irgendetwas machen?
Nein, Sie telefonieren weiterhin wie bisher.

Wozu brauche ich den Adapter?
Falls Sie einen Adapter bekommen haben, können
Sie diesen zwischen Ihre Telefondose (mittlerer
Schlitz) und den Stecker Ihres Telefonkabels setz-
ten. Dieser ist ein reiner Registrieradapter, und
soll sie daran erinnern, vierteljährig auf Ihren
Kontoauszug zu schauen.

Wichtg!
Kündigung: Ihre Mitgliedschaft können Sie jeweils
zum Jahresende, frühestens jedoch zum 31. 12. des
Folgejahres schriftlich (Brief oder Telefax) an die u. g.
Anschrift mit einer Frist von mindestens einem
Monat kündigen. Kündigen Sie nicht rechtzeitig, so
verlängert sich Ihre Mitgliedschaft jeweils um ein
weiteres Jahr bis zum nächsten 31. Dezember.
Beachten Sie bitte unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Für Rückfragen steht Ihnen unsere
Hotline unter der Nummer 01802 - 0 03 16 54 
(€ 0,12 pro Minute) telefonisch zu den angegebe-
nen Zeiten zur Verfügung. Anschrift für Widerruf und
Kündigung: DIRC Einkaufsgemeinschaft telefonkun-
den.de GmbH Tünkenhagen 18 . D-23552 Lübeck. 

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DIRC
Einkaufsgemeinschaft telefonkunden.de GmbH Tünkenhagen 18 . D-23552 Lübeck.
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitigen empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie die empfangenen Leistungen nicht
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben!

Fragen & AntwortenFragen & Antworten


